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Hygieneplan 

gültig ab dem Schuljahr 2020/21 im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 

Ab Unterrichtsbeginn gilt die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

Schülerinnen und Schüler kann von den Lehrkräften erlaubt werden, ein 

Mobiltelefon eingeschaltet, stumm geschaltet in der Schultasche zu haben, 

ausschließlich um die Corona-Warn-App nutzen zu können.  

Bei auftretenden Infektionsfällen werden die zuständigen 

Gesundheitsbehörden die erforderlichen Maßnahmen standortspezifisch bzw. 

ggf. flächendeckend anordnen. Die Schulleitung setzt diese um. 

Die Aufnahme der Beschulung in vollständigen Lerngruppen (Klassen) ohne 

Mindestabstand (1,5m) ist nur bei strikter Einhaltung der Infektionsschutz- und 

Hygienemaßnahmen möglich. 

Schulleitung und Personal gehen mit gutem Beispiel voran und sorgen dafür, 

dass die Schülerinnen und Schüler über die Hygienehinweise unterrichtet 

werde, diese ernst nehmen und befolgen. 

(Teil-)Schließungen bzw. Quarantäne werden vom Gesundheitsamt 

angeordnet. 

Ein/e Hygienebeauftragte/r der Schule (Lehrkraft, Elternteil) fungiert als 

Ansprechpartner der Schule und koordiniert die Einhaltung der Maßnahmen 

mit dem Gesundheitsamt. 

Sowohl Verdacht als auch Auftreten von Covid-19-Fällen sind dem 

Gesundheitsamt zu melden. 

Schule und Sachaufwandsträger planen die organisatorische Umsetzung des 

Infektionsschutzes gemeinsam und stellen ihn im täglichen Ablauf sicher. Der 

Sachaufwandsträger sorgt dafür, dass erforderliche Materialien in 

ausreichender Menge zur Verfügung stehen 

Personen, die  

• mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome 
aufweisen,  



• in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem 
letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind oder  

• die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  
 
dürfen die Schule nicht betreten. 

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten:  

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 – 30 
Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 m), soweit dieser Rahmen-Hygieneplan 
keine Ausnahmen vorsieht  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die 
Armbeuge oder in ein Taschentuch)  

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, 
Umarmungen, Händeschütteln.  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

• klare Kommunikation der Regeln an Erziehungsberechtigte, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und sonstiges Personal vorab auf geeignete 
Weise (per Rundschreiben, Aushänge im Schulhaus etc.)  

 
Das Augenmerk soll auf die Händehygiene gelegt werden. Nachgewiesen 

viruswirksame Desinfektionsmittel an Schulen sollten zurückhaltend eingesetzt 

werden. (Benutzungshinweise des Herstellers beachten.) Altersabhängig sind 

die Schülerinnen und Schüler durch Lehrpersonal anzuleiten und zu 

beaufsichtigen. 

Raumhygiene: 
Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle 
Räume, sondern z. B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder 
Versammlungsräume. 
  
Lüften:  
Mindestens alle 45 min ist eine Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig 
geöffnete Fenster über mindestens 5 Minuten vorzunehmen, wenn möglich 
auch öfters während des Unterrichts. Eine Kipplüftung ist weitgehend 
wirkungslos.  



Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht 
vollständig geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und 
Öffnen von Türen ein ausreichender Luftaustausch ermöglicht werden. 
 
Grundsätzlich sollten raumlufttechnische Anlagen mit möglichst hohem 
Frischluftanteil betrieben werden.  
 
Reinigung:  
Generell nimmt die Ansteckungswirksamkeit von Corona-Viren auf unbelebten 
Oberflächen in Abhängigkeit von Material- und Umweltbedingungen wie 
Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab. Nachweise über eine Übertragung 
durch Oberflächen im öffentlichen Bereich liegen bisher nicht vor.  
Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. 
Dies gilt auch für Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften 
zugeschrieben werden. Auch hier sollen Sekrete und Verschmutzungen 
mechanisch entfernt werden.  
 

 Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen 
(Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe etc.) zu Beginn oder Ende 
des Schultages bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen 
zwischendurch.  

Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte vermieden werden. 
 
Sollte in bestimmten Situationen aus pädagogisch-didaktischen Gründen eine 
gemeinsame Nutzung von Gegenständen unvermeidbar sein, so muss zu 
Beginn und am Ende der Aktivität ein gründliches Händewaschen erfolgen.  
 
Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von 
Klassensätzen von Büchern / Tablets sollen die Geräte (insbesondere Tastatur 
und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung gereinigt werden. Soweit dies 
aufgrund der Besonderheiten der Geräte o.Ä. nicht möglich ist, müssen vor und 
nach der Benutzung die Hände gründlich mit Seife gewaschen werden und die 
Benützer sollen darauf hingewiesen werden, dass in diesem Fall insbesondere 
die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (kein Kontakt mit Augen, Nase, Mund) 
eingehalten werden.  
 
c) Hygiene im Sanitärbereich  
Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden. Während 
der Pausen sollte daher eine angemessene Aufsicht im Bereich der Toiletten 
sowie im Zugangsbereich gewährleistet sein.  



Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) 
sind in einem Umfang bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine 
regelmäßige und sachgemäße Händehygiene durchzuführen. Entsprechende 
Anleitungen für eine sachgemäße Händedesinfektion sind in den 
Sanitärbereichen auszuhängen. Bei Endlostuchrollen ist die Funktionsfähigkeit 
sicherzustellen. Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten und 
eine hygienisch sichere Müllentsorgung ist sicherzustellen.  
 
Mindestabstand und feste Gruppen in Klassen bzw. Lerngruppen  
Soweit die Entwicklung des Infektionsgeschehens weiterhin positiv ist, kann im 
Rahmen des Unterrichtsbetriebs im regulären Klassen- und Kursverband sowie 
bei der Betreuung von Gruppen mit fester Zusammensetzung (z. B. im Ganztag) 
auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zwischen Schülerinnen 
und Schülern des Klassen- bzw. Lerngruppenverbands verzichtet werden. Es 
ist somit ein Unterricht in der regulären Klassenstärke möglich; eine 
Reduzierung der Klassenstärke muss im Regelbetrieb nicht mehr erfolgen, 
vorhandene räumliche und personelle Kapazitäten können jedoch genutzt 
werden. 
 
Auf einen entsprechenden Mindestabstand von 1,5 m von Schülerinnen und 
Schülern zu Lehrkräften und sonstigem Personal ist auch weiterhin zu achten!  
Wo immer es im Schulgebäude möglich ist, soll generell auf einen 
Mindestabstand von 1,5 m geachtet werden, u. a. in den Fluren, 
Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich, sowie bei 
Konferenzen, im Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen.  
Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der 
bei einem Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß 
zu begrenzen. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer 
Durchmischung von Gruppen im Rahmen der Möglichkeiten vorgebeugt 
werden, indem feste Gruppen beibehalten werden.  
Hierfür kommen u. a. folgende Maßnahmen in Betracht:  
 
Kommen in einer Lerngruppe Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen 
Klassen einer Jahrgangsstufe zusammen (z.B. Religion/Ethik), ist auf eine 
„blockweise“ Sitzordnung der Teilgruppen im Klassenzimmer zu achten. Wo – z. 
B. im Wahlunterricht – jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet werden, 
greift wie bisher der Mindestabstand von 1,5 Metern.  
 
In den Klassen- und Kursräumen sollen möglichst feste Sitzordnungen 
eingehalten werden, sofern keine pädagogisch-didaktischen Gründe vorliegen. 



Sofern die örtlichen Gegebenheiten dies zulassen, sind innerhalb der Räume 
möglichst Einzeltische und eine frontale Sitzordnung zu verwenden.  
 
Auf Klassenzimmerwechsel soll verzichtet werden; die Nutzung von 
Fachräumen ist jedoch möglich.  
 
Partner- und Gruppenarbeit im Rahmen der ist möglich. Freizeitpädagogische 
Angebote (z. B. Spielen und Basteln) im Rahmen der schulischen 
Ganztagsangebote und der Mittagsbetreuung sind entsprechend ebenfalls 
möglich. Auf einen ausreichenden Abstand ist jedoch zu achten.  
 
Versetzte Pausenzeiten sowie feste Zonen für einzelne Gruppen auf dem 
Pausenhof werden empfohlen; für entsprechende Aufsicht ist zu sorgen.  
 
Wegeführung mit Bodenmarkierungen und / oder Hinweisschilder im 
Schulgebäude sorgen für eine geordnete Zuführung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrkräfte in die entsprechenden Räume. Vor und nach 
Unterrichtsende wird eine angemessene Aufsicht im Eingangsbereich, in den 
Fluren und ggf. auch im Wartebereich von Schul-Haltestellen sichergestellt.  
 
4. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  
 
Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) oder einer geeigneten textilen 
Bar-riere im Sinne einer MNB (sogenannte community masks oder 
Behelfsmasken, z. B. Textilmasken aus Baumwolle) ist grundsätzlich für alle 
Personen auf dem Schulgelände (Lehrkräfte und weiteres schulisches 
Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) verpflichtend. Diese Pflicht 
umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie z.B. 
Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, im 
Sanitärbereich, in der Mensa, während der Pausen und im Verwaltungsbereich) 
und auch im freien Schulgelände (wie z.B. Pausenhof, Sportstäten).  
 
Ausgenommen von dieser Pflicht sind:  
Schülerinnen und Schüler,  

- sobald diese ihren Sitzplatz im jeweiligen Unterrichtsraum erreicht 
haben.  

-  während des Ausübens von Musik und Sport  

- soweit die aufsichtführende Lehrkraft aus pädagogisch-didaktischen oder 
schulorganisatorischen Gründen eine Ausnahme erlaubt.  
 



Lehrkräfte und sonstiges Personal, soweit diese ihren jeweiligen Arbeitsplatz 
erreicht haben. 
 
Alle Personen,  
soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, 
erforderlich ist.  
 
Das Risiko, eine andere Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann 
so verringert werden (Fremdschutz). Daher darf das Tragen einer MNB, eines 
MNS, einer FFP2-Maske (ohne Ventil) auch außerhalb der Orte mit 
Maskenpflicht nicht untersagt werden.  
Auch beim Tragen einer MNB ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden.  
Die MNB muss richtig über Mund, Nase und Wangen platziert sein. Kommt es 
während des Tragens zum Kontakt der Hände mit häufig berührten 
Oberflächen, müssen vor der Abnahme der MNB unbedingt zuerst die Hände 
gründlich mit Seife gewaschen werden. Erst dann sollte man den Mundschutz 
abnehmen und ihn so aufhängen, dass er nichts berührt und gut trocknen kann, 
wenn er wieder getragen werden soll.  
Die MNB sollte auf keinen Fall mit ungewaschenen Händen an der Innenseite, 
sondern am besten nur an den Bändern berührt werden. Das gilt vor allem bei 
einer mehrfachen Anwendung. Eine mehrfach verwendbare MNB sollte so 
häufig wie möglich in der Waschmaschine bei 60 Grad Celsius mit 
herkömmlichem Voll-Waschmittel gewaschen werden. Eine MNB darf mit 
keiner anderen Person geteilt werden.  
 
Infektionsschutz im Fachunterricht  
a) Sportunterricht  
Sportunterricht und weitere schulische Sport- und Bewegungsangebote können 
durchgeführt werden. Wie im Vereinssport unterliegen sie den Bestimmungen 
der jeweils geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, 
derzeit insbesondere:  
Sportausübung mit Körperkontakt in festen Trainingsgruppen ist wieder 
zugelassen. Im Bereich der Selbstverteidigungssportarten ist in denjenigen 
Selbstverteidigungssportarten die Gruppengröße auf 5 Schülerinnen bzw. 
Schüler zu beschränken, in denen durchgängig oder über einen längeren 
Zeitraum ein unmittelbarer Körperkontakt erforderlich ist. Sollte bei 
gemeinsamer Nutzung von Sportgeräten (Reck, Barren, etc.) eine Reinigung der 
Handkontaktflächen nach jedem Schülerwechsel aus organisatorischen 
Gründen nicht möglich sein, so muss zu Beginn und am Ende des 
Sportunterrichts ein gründliches Händewaschen erfolgen.  



In Sporthallen gilt eine Beschränkung der Übungszeit auf 120 Minuten sowie 
bei Klassenwechsel ein ausreichender Frischluftaustausch in den Pausen. 
Umkleidekabinen in geschlossenen Räumlichkeiten dürfen unter Einhaltung des 
Mindestabstands von 1,5 m genutzt werden.  
 
b) Musikunterricht  
Für die Durchführung von Musik- bzw. Instrumentalunterricht gilt allgemein 
Folgendes:  
Von der Schule zur Verfügung gestellte Instrumente (z. B. Xylofone) sind nach 
jeder Benutzung in geeigneter Weise zu reinigen. Zudem müssen vor und nach 
der Benutzung von Instrumenten der Schule die Hände mit Flüssigseife 
gewaschen werden.  
Während des Unterrichts erfolgt kein Wechsel von Noten, Notenständern, 
Stiften oder Instrumenten.  
 
Besondere Regelungen für Gesang:  
Singen im Fachunterricht Musik kann unter folgenden Bedingungen 
durchgeführt werden:  
Ein erhöhter Mindestabstand von 2 m ist einzuhalten.  
Die Sängerinnen und Sänger stellen sich nach Möglichkeit versetzt auf und 
singen alle möglichst in dieselbe Richtung. Gleiche Regeln gelten beim Singen 
im Freien. 
Die Lüftungsfrequenz ist abhängig von der Raumgröße und Nutzung zu 
berücksichtigen (Grundsatz: 10 min Lüftung nach jeweils 20 min Unterricht). 
Bei Fensterlüftung erfolgt bevorzugt Querlüftung.  
 
Essensausgabe  
Essensausgabe ist nur möglich, sofern gewährleistet ist, dass das 
Abstandsgebot von 1,5 m zwischen den verschiedenen Klassen- bzw. 
Kursverbänden eingehalten wird. Die Verantwortliche hat ein Schutz- und 
Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen 
Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen. Auf die sonstigen Ausführungen dieses 
Hygieneplans, insbesondere zum Tragen einer MNB wird hingewiesen.  
Schulische Ganztagsangebote  
Für schulische Ganztagsangebote gelten ebenfalls die Regelungen dieses 
Rahmenhygieneplans. 
Offene Ganztagsangebote und Mittagsbetreuungen sollen, soweit 
organisatorisch möglich, in festen Gruppen mit zugeordnetem Personal 
durchgeführt werden. Die Anwesenheitslisten sind so zu führen, dass 
Infektionsketten nachvollzogen werden können.  
Die Durchführung von schulischen Ganztagsangeboten ist nicht auf die üblichen 



Ganztagsräume bzw. Räume der Mittagsbetreuung zu beschränken. Vielmehr 
ist der Kooperationspartner bzw. Träger angehalten, auch weitere 
Räumlichkeiten im Schulgebäude (z. B. Klassenzimmer und Fachräume) zu 
nutzen, um einer Durchmischung der Gruppen nach Möglichkeit 
entgegenzuwirken.  
 
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen  
Konferenzen, Besprechungen und Versammlungen vor Ort sind auf das 
notwendige Maß zu begrenzen und unter Einhaltung der Hygieneregeln und 
den Vorgaben des Infektionsschutzes durchzuführen.  
 
Schülerbeförderung  
Hinsichtlich der Rahmenbedingungen zur Schülerbeförderung gelten die 
Vorschriften der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung.  
 
Personaleinsatz  
Grundsätzlich bestehen angesichts der derzeitigen Infektionslage hinsichtlich 
des gesamten schulischen Personaleinsatzes keine Einschränkungen. Prinzipiell 
besteht in jeder Situation die Möglichkeit, sich durch die Einhaltung der o. g. 
Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sowie durch das Einhalten des 
Mindestabstands zu den Schülerinnen und Schülern sowie anderen Personen 
zu schützen. Zum Umgang mit Personen, die Risikofaktoren für einen schweren 
Verlauf einer COVID-19-Erkrankung haben und daher besonders 
schutzbedürftig sind, ergehen gesonderte Hinweise an die Schulen.  
Bei Schwangerschaft gelten die Regelungen des Mutterschutzgesetzes in 
Hinblick auf generelle bzw. individuelle Beschäftigungsverbote. Für alle 
schwangeren Beschäftigten (Beamtinnen und Arbeitnehmerinnen) und 
Schülerinnen gilt derzeit bis auf Weiteres ein betriebliches 
Beschäftigungsverbot für eine Tätigkeit in der Schule.  
 
Ebenfalls ist die Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attestes erforderlich, 
wenn Personen mit Grunderkrankungen mit der Schülerin bzw. dem Schüler in 
einem Haushalt leben. Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist von der Schule 
zu dokumentieren. Im diesem Fall erfüllen diese Schülerinnen und Schüler ihre 
Schulbesuchspflicht durch die Wahrnehmung der Angebote im 
Distanzunterricht. Nähere Informationen zur Durchführung des 
Distanzunterrichts erhalten die Schulen zu gegebener Zeit.  
 
Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung einer Schülerin bzw. eines Schülers bzw. 
einer Lehrkraft  
a) Vorgehen bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen Symptomen 



Hinsichtlich des Vorgehens bei Auftreten von Erkältungs- bzw. respiratorischen 
Symptomen bei Schülerinnen und Schülern ab dem Schuljahr 2020/2021 wird 
derzeit ein Handlungsleitfaden erstellt. Dieser wird den Schulen rechtzeitig vor 
Unterrichtsbeginn zur Verfügung gestellt, der Hygieneplan entsprechend 
aktualisiert.  
b) Vorgehen bei Auftreten eines bestätigten Falls einer COVID-19-Erkrankung  
 
aa) Reguläres Vorgehen in allen Klassen außer bei Abschlussklassen während 
der Prüfungsphase  
Tritt ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkrankung in einer Schulklasse bei 
einer Schülerin bzw. einem Schüler auf, so wird die gesamte Klasse für vierzehn 
Tage vom Unterricht ausgeschlossen sowie eine Quarantäne durch das 
zuständige Gesundheitsamt angeordnet. Alle Schülerinnen und Schüler der 
Klasse werden am Tag 1 nach Ermittlung sowie am Tag 5 bis 7 nach 
Erstexposition auf SARS-CoV-2 getestet. Ob Lehrkräfte getestet werden, 
entscheidet das Gesundheitsamt je nach Einzelfall. Sofern durch das 
Gesundheitsamt nicht anders angeordnet, kann im Anschluss an die 
vierzehntägige Quarantäne der reguläre Unterricht wiederaufgenommen 
werden.  
bb) Vorgehen in einer Abschlussklasse während der Prüfungsphase  
Tritt während der Prüfungsphase ein bestätigter Fall einer COVID-19-
Erkrankung in einer Abschlussklasse bei einer Schülerin oder einem Schüler 
oder einer Lehrkraft auf, so wird die gesamte Klasse bzw. der gesamte 
Abschlussjahrgang prioritär auf SARS-CoV-2 getestet. Alle Schülerinnen und 
Schüler dürfen, auch ohne vorliegendes SARS-CoV-2-Testergebnis, die 
Quarantäne zur Teilnahme an den Abschlussprüfungen unter strikter 
Einhaltung des Hygienekonzepts sowie ausgedehnten Abstandsregelungen 
(Sicherheitsabstand von > 2 m) unterbrechen.  
 
cc) Vorgehen bei Lehrkräften  
Positiv auf SARS-CoV-19 getestete Lehrkräfte den Anordnungen des 
Gesundheitsamts Folge zu leisten, müssen sich in Quarantäne begeben und 
dürfen keinen Unterricht halten. Inwieweit Schülerinnen und Schüler oder 
weitere Lehrkräfte eine vierzehntätige Quarantäne einhalten müssen, 
entscheidet das zuständige Gesundheitsamt je nach Einzelfall.  



 
Veranstaltungen, Schülerfahrten  
Die Einbeziehung von schulfremden Personen in der Schule ist möglich 
(Dokumentation). 
Auch für diese gilt:  
Personen, die  

- mit dem Corona-Virus infiziert sind oder entsprechende Symptome 
aufweisen,  

- in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder bei denen seit dem 
letzten Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage 
vergangen sind oder  

- die einer sonstigen Quarantänemaßnahme unterliegen,  

dürfen die Schule nicht betreten.  
 
Mehrtägige Schülerfahrten sind bis Ende Januar 2021 ausgesetzt.  
Eintägige / stundenweise Veranstaltungen (z.B. SMV-Tagungen, 
(Schulsport)Wettbewerbe, Ausflüge) sind – soweit pädagogisch in dieser 
herausfordernden Zeit erforderlich und schulorganisatorisch vertretbar – 
zulässig.  
  
Werden Veranstaltungen als sonstige Schulveranstaltung an der Schule mit aus-
schließlich Schülerinnen und Schülern bzw. Personen der Schule durchgeführt, 
gelten die jeweiligen Hygienepläne der Schule. Finden diese außerhalb des 
Schulgeländes statt, müssen zusätzlich die Regelungen der jeweils gültigen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung beachtet werden (z. B. beim Besuch 
von Kulturveranstaltungen).  
 
Werden Veranstaltungen schul(art)übergreifend durchgeführt, so haben die 
Verantwortlichen ein auf den Einzelfall angepasstes Hygiene- und 
Schutzkonzept auszuarbeiten und den jeweils betroffenen Schulleitungen 
vorzulegen; die Durchführung bedarf der Genehmigung der Schulaufsicht.  
Auf über den regulären Unterricht hinausgehende Aktivitäten sollte verzichtet 
werden, soweit dies pädagogisch vertretbar ist.  
Schulgottesdienste sind unter Beachtung des Hygienekonzepts (ggf. in 
Kirchenräumen) zulässig. 
 
Dokumentation und Nachverfolgung  
Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der 
Infektionsketten. Auf eine hinreichende Dokumentation aller in der Schule 



jeweils anwesenden Personen (sowohl schulinterne Personen als auch externe 
Personen) ist zu achten.  
Die Corona-Warn-App kann bei der Eindämmung der Pandemie einen 
zusätzlichen Beitrag leisten.  
 
Erste Hilfe  
Bei Maßnahmen der Ersten Hilfe sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-
Materialien geeignete Schutzmasken (zwei bis drei Mund-Nasen-Schutz) sowie 
Einmalhandschuhe und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als 
Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer 
vorgehalten werden.  
Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der 
handelnden Personen unter Beachtung des Eigenschutzes insbesondere bei 
unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die Beatmung zu verzichten.  
 
Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien 
ist der Schulaufwandsträger zuständig.  
Sowohl der/die Ersthelfer/-in als auch die hilfebedürftige Person sollte – soweit 
möglich - eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung/einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Der/die Ersthelfer/-in muss darüber hinaus Einmalhandschuhe zum 
Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird die Verwendung einer 
Beatmungshilfe (Taschenmaske) empfohlen.  
Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches 
Händewaschen oder ggf. Hände desinfizieren, Nies-Etikette) für die 
Ersthelfenden.  
Weitere Informationen zum Thema Erste Hilfe können der Handlungshilfe für 
Ersthelfende „Erste Hilfe im Betrieb im Umfeld der Corona (SARS-CoV-2)-
Pandemie“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV) 
entnommen werden (abrufbar unter 
https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/3833).  
 
Weitere Hinweise  
Die aktuellsten Informationen können zudem auf der Homepage des 
Staatsministeriums unter 
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6945/faq-zum-unterrichtsbe-
trieb-an-bayerns-schulen.html abgerufen werden.  
 
Schulfremde Nutzung der Schulgebäude  
Über die schulfremde Nutzung der Schulgebäude entscheidet der jeweilige 
Schulaufwandsträger, die schulischen Belange sind dabei zu wahren (vgl. Art. 
14 BaySchFG). Es ist in jedem Fall sicherzustellen, dass durch die schulfremde 



Nutzung das Schutz- und Hygienekonzept für den Unterrichtsbetrieb nicht 
beeinträchtigt wird und somit ein Unterrichtsbetrieb unter den in diesem 
Hygieneplan genannten Maßgaben stattfinden kann. Die Möglichkeiten der 
Nutzung (wie etwa angepasste Reinigungszyklen) sind von den Betroffenen vor 
Ort abzuklären.  
 
Anpassung der Maßnahmen an das Infektionsgeschehen  
Ein zentral gesteuertes, bayernweit einheitliches Vorgehen, wie es bei den 
landesweiten Schulschließungen Mitte März bzw. bei der schrittweisen 
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs angewandt worden ist, wäre nur für 
den Fall einer landesweiten „zweiten Welle“ erforderlich.  
Maßnahmen sind jeweils am lokalen bzw. regionalen Infektionsgeschehen 
auszurichten, ohne dass der Präsenzunterricht in nicht betroffenen Regionen 
beeinträchtigt wird.  
Die letzte Entscheidung trifft das zuständige Gesundheitsamt in Abstimmung 
mit der Schulaufsicht.  
Vorgehen:  
 
(1) Prüfung durch das Gesundheitsamt:  
Sofern Neuinfektionen primär auf einzelne Betriebe oder Einrichtungen 
begrenzt sind, werden Schülerinnen und Schüler sowie ggf. Lehrkräfte, die 
selbst in den betroffenen Einrichtungen wohnen oder im selben Hausstand mit 
Personen leben, die in den betreffenden Betrieben arbeiten, umgehend 
getestet. Die Entscheidung, ob die Personen nach dem Vorliegen eines 
negativen Testergebnisses diese Schule wieder besuchen dürfen oder ob die 
Personen unabhängig vom Testergebnis eine vierzehntägige Quarantäne 
einhalten müssen, trifft das zuständige Gesundheitsamt. Enge Kontaktpersonen 
(KP 1) der infizierten Person müssen unabhängig vom Testergebnis eine 
vierzehntägige Quarantäne einhalten.  
 
(2) Falls eine betriebs- bzw. einrichtungsbezogene Eingrenzung der 
Infektionsfälle nicht möglich ist:  
Es ist ein am konkreten Infektionsgeschehen orientiertes, abgestuftes 
Verfahren, das zunächst die einzelne Klasse bzw. die einzelne Schule, dann aber 
auch die Infektionszahlen auf Kreisebene in den Blick nimmt, erforderlich.  
 
Stufe 1:  
Einzelne Corona-Verdachtsfälle bzw. bestätigte Corona-Fälle innerhalb einer 
Klasse bzw. innerhalb einer Schule (Maßstab Einzelschule):  
 



Zeitlich befristete Einstellung des Präsenzunterrichts bei Verdachtsfällen in 
der/den betreffenden Klasse/n, ggf. auch an der gesamten Schule, bis das Test-
ergebnis vorliegt und Umstellung der Klasse/Lerngruppe, u. U. auch der 
gesamten Schule auf Distanzunterricht  
 
rasche Testung der Betroffenen  
 
Tritt in einer Klasse / Lerngruppe ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkran-
kung auf, so wird die gesamte Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 getestet und 
für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen.  
 
Stufe 2:  
Sieben-Tage-Inzidenz >20 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis):  
Verpflichtung zum Tragen einer geeigneten Mund-Nase-Bedeckung für 
Schülerinnen und Schüler auch am Sitzplatz im Klassenzimmer (Ablegen nur 
beim Sprechen)  

Oder: Mindestabstand im Klassenzimmer von 1,5 Metern, wo dies räumlich 
möglich ist.  

Tritt in einer Klasse / Lerngruppe ein bestätigter Fall einer COVID-19-Erkran-
kung auf, so wird die gesamte Klasse / Lerngruppe auf SARS-CoV-2 getestet und 
für 14 Tage vom Unterricht ausgeschlossen.  
 
Stufe 3:  
Sieben-Tage-Inzidenz >35 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis): 
Wiedereinführung des Mindestabstands von 1,5 Metern und zeitlich befristet 
erneut Teilung der Klassen und Unterrichtung der Gruppen im wöchentlichen 
oder täglichen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht  
 
Stufe 4:  
Sieben-Tage-Inzidenz >50 pro 100.000 Einwohner (Maßstab Landkreis):  
Zeitlich befristet Einstellung des Präsenzunterrichts an allen Schulen im 
jeweiligen Landkreis und Umstellung auf Distanzunterricht. 
  
Im Fall einer landesweiten zweiten Welle können die Stufen 2, 3 und 4 des 

genannten Verfahrens – je nach Intensität des Infektionsgeschehens – ggf. auch 

für ganz Bayern zur Umsetzung kommen. 

 


